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Empfehlung fir
EMPFEHLUNG DESRATES

zum nationalen Refor mprogramm Zyperns 2011

und Stellungnahme des Rates

zum aktualisierten Stabilitatsprogramm Zypernsfur 2011-2014

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestutzt auf den Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union, insbesondere auf
Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4,

gestutzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 Uber den Ausbau
der haushaltspolitischen Uberwachung und der Uberwachung und Koordinierung der
Wirtschaftspolitiken', insbesondere auf Artikel 5 Absatz 3,

auf Empfehlung der Européischen Kommission?,

unter Beriicksichtigung der Schlussfolgerungen des Européischen Rates,
nach Stellungnahme des Beschéftigungsausschusses,

nach Anhorung des Wirtschafts- und Finanzausschusses,

in Erwagung nachstehender Grinde:

() Am 26. M&z 2010 nahm der Europdische Rat den Vorschlag der Européischen
Kommission fur eine neue Wachstums- und Beschéftigungsstrategie (,, Europa 2020%)
an; diese Strategie stitzt sich auf eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik in
den Schllsselbereichen, in denen Mal3nahmen ergriffen werden missen, um Europas
Potenzial fur nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit zu erhohen.

(20 Am 13.Juli 2010 nahm der Rat eine Empfehlung zu den Grundzigen der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union (2010 bis 2014) und am
21. Oktober 2010 einen Beschluss Uber Leitlinien fir beschéftigungspolitische
MaRnahmen der Mitgliedstaaten® an, die zusammen die ,integrierten Leitlinien
bilden. Die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, bei der Ausgestaltung ihrer

1 ABI. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
2 ABl.Cvom, S..
3 Fir 2011 aufrechterhalten durch den Beschluss 2011/308/EU vom 19. Mai 2011.
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nationalen Wirtschaftss und Beschaftigungspolitik den integrierten Leitlinien
Rechnung zu tragen.

Am 12. Januar 2011 nahm die Kommission den ersten Jahreswachstumsbericht an, mit
dem ein neuer Zyklus wirtschaftspolitischer Steuerung in der EU und gleichzeitig das
erste Européische Semester einer in der Strategie Europa 2020 verankerten integrierten
Ex-ante-Politikkoordinierung eingel eitet wurden.

Am 25 Méarz 2011 hilligte der Europdasche Rat (im Einklang mit den
Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Februar und 7. Marz 2011 und im Anschluss an
den  Jahreswachstumsbericht der  Kommission) die  Prioritdéten  fur
Haushaltskonsolidierung und Strukturreform. Er betonte die Notwendigkeit, der
Wiederherstellung solider Staatshaushalte und der langfristigen Tragfahigkeit der
offentlichen Finanzen, dem Abbau der Arbeitdosigkeit durch Reformen des
Arbeitsmarkts sowie neuen Anstrengungen zur Steigerung des Wachstums Prioritét
einzurdumen. Er forderte die Mitgliedstaaten auf, diese Prioritéten in konkrete
Mal3nahmen umzusetzen und sie in ihre Stabilitéts- bzw. Konvergenzprogramme und
nationalen Reformprogramme aufzunehmen.

Am 25.Maz 2011 ersuchte der Europdische Rat die am Euro-Plus-Pakt
teilnehmenden Mitgliedstaaten auf3erdem, ihre Verpflichtungen so zeitig vorzulegen,
dass se in ihre Stabilitdtss bzw. Konvergenzprogramme und nationalen
Reformprogramme aufgenommen werden kénnen.

Zypern legte am 6. Mai 2011 sein nationales Reformprogramm und am 7. Mai 2011
sein aktualisiertes Stabilitdtsprogramm fir den Zeitraum 2010-2014 vor. Um den
VerknUpfungen zwischen den beiden Programmen Rechnung zu tragen, wurden sie
gleichzeitig bewertet.

Nachdem sie mit einem Riickgang des realen BIP um 1,7 % im Jahr 2009 den ersten
Konjunktureinbruch seit 35 Jahren erlebte, ist die zyprische Wirtschaft nunmehr auf
dem Weg der alméhlichen Erholung. Der Arbeitsmarkt hat unter der Rezession
gelitten, wobei die Arbeitslosigkeit im Jahr 2010 6,5 % erreichte. Auch die Lage der
offentlichen Finanzen hat sich verschlechtert. Der frilhere Uberschuss des
gesamtstaatlichen Haushalts schlug 2009 in ein Defizit von 6 % des BIP um. Ursachen
hierfir waren automatische Stabilisatoren, diskretiondre Konjunkturmal3nahmen zur
Einddmmung des Wirtschaftsabschwungs sowie der nicht unbetréchtliche Effekt eines
weniger steuerergiebigen Wachstumsmusters. Die Wirtschaftstétigkeit hat im Jahr
2010 leicht angezogen mit einem Wachstum von 1 %, das in erster Linie durch den
Aufbau von Lagerbesténden — nach einem starkem Abbau der Bestéande im Jahr 2009
— in Kombination mit einem leichten Wiederanstieg des privaten Verbrauchs bewirkt
wurde. Die sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten dirften dem Arbeitsmarkt
zugutekommen: Die Beschéftigung soll sich den Projektionen zufolge moderat erholen
und die Arbeitsosigkeit, die Ende 2010 ihren Hoéchststand erreichte, dirfte
schrittwei se zuriickgehen.

In Anbetracht der Bewertung des aktualisierten Stabilitdtsprogramms geméald der
Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vertritt der Rat der Auffassung, dass das den
Haushaltsprojektionen zugrunde liegende makrotkonomische Szenario bis 2012
plausibel, fur die Zeit danach jedoch — im Vergleich zur Frihjahrsprognose 2011 der
Kommissionsdienststellen — zu gunstig ist. Das Stabilitétsprogramm zielt darauf ab,
das Haushaltsdefizit im Einklang mit den Empfehlungen des Rates auf 4 % des BIPim
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Jahr 2011 und auf 2,6 % des BIP im Jahr 2012 zuriickzuftihren und die
Konsolidierung in der Folge fortzusetzen. Nach den Programmprojektionen wird die
Schuldenquote im Jahr 2012 ihren Hochststand erreichen und danach abnehmen. Die
durchschnittliche jahrliche Verbesserung des strukturellen Saldos im Zeitraum
2011-2012 betragt 1,5 % des BIP, was den Ratsempfehlungen entspricht. Esist jedoch
abzusehen, dass die strukturellen Verbesserungen in den Jahren 2013 und 2014 hinter
den Anforderungen des Stabilitéats- und Wachstumspakts zuriickbleiben. Das erneut
bekréftigte mittelfristige Haushaltsziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts wird
im Programmzeitraum nicht erreicht. Wahrend die geplante Gesamtanpassung auf
Ausgabenbeschrankungen basieren soll, setzt der Grofdteil der Mal3nahmen im Jahr
2011 auf der Einnahmenseite an. Insgesamt ist der im Programm vorgezeichnete
Konsolidierungspfad mit Abwartsrisiken behaftet; diese Risiken erwachsen aus der
kontinuierlichen Neujustierung in Richtung eines weniger steuerergiebigen
Wachstumsmusters, aus der Praxis der Verabschiedung von Nachtragshaushalten im
Laufe des Jahres und aus der zeitnahen Umsetzung von Mal3nahmen, die noch mit den
Sozialpartnern abzustimmen sind, sowie anderer Mal3nahmen, deren Modalitéten noch
nicht feststehen (z. B. Begrenzung der laufenden Ausgaben). Angesichts dieser
Risiken kann die Einflhrung zusétzlicher Mal3nahmen erforderlich werden, falls sich
Gesamtwirtschaft oder Haushalt schlechter als erwartet entwickeln.

Trotz des Riickgangs auf etwa 9 % des BIP im Jahr 2010 ist das L eistungsbilanzdefizit
nach wie vor erheblich und durfte mittelfristig das Wirtschaftswachstum hemmen.
Hohe Ausgaben des offentlichen Sektors miissen entweder durch Auslandsschulden
oder durch hohere Ersparnisse der privaten Haushalte im Inland finanziert werden.
Letzteres hétte jedoch im Wege eines Verdréngungseffekts einen Rickgang des
privaten Verbrauchs bzw. privater Investitionen und damit ein geringeres
Produktionswachstum zur Folge. Mittelfristig wirde sich die Defizitsituation zwar
weiter verbessern, alerdings nur in maldigem Tempo. Am 13. Juli 2010 empfahl der
Rat der zyprischen Regierung im Rahmen des Verfahrens bei einem Ubermaliigen
Defizit, auch die Verbindlichkeit ihres mittelfristigen Haushaltsrahmens zu stérken.
Bisher wurden keine diesbeziglichen Forschritte berichtet. Gema dem
Stabilitétsprogramm soll der mittelfristige Haushaltsrahmen ab dem Haushaltgahr
2014 — und nicht, wie bis vor kurzem noch erwartet, bis 2012 — vollstandig umgesetzt
werden. Somit wirden die Wirkungen erst mittelfristig spirbar. Eine rechtzeitige
Implementierung des neuen Rahmens ware fur eine erfolgreiche und dauerhafte
Konsolidierung der 6ffentlichen Finanzen von entscheidender Bedeutung.

Der Bankensektor hat die weltweite Finanzkrise und die Staatsschuldenkrise im Euro-
Wahrungsgebiet Uberstanden, ohne dass ein Eingreifen der Regierung erforderlich
wurde. Mit Vermogenswerten von mehr as dem Sechsfachen des BIP ohne
Berticksichtigung der Filidlen und Zweigstellen auslandischer Banken und dem
Zehnfachen bel deren Einbeziehung ist der Bankensektor jedoch im Verhdltnis zur
Gesamtwirtschaft sehr grol3.  AulRerdem weist er enen relativ.  hohen
Konzentrationsgrad auf: Der Markt wird von drel einheimischen Bankengruppen
beherrscht, die etwa 55 % der gesamten konsolidierten Vermogenswerte der Banken —
Genossenschaftsbanken ausgenommen — halten. Die nach wie vor bestehenden
Risiken auf den internationalen Finanzmérkten machen es erforderlich, an einem
konservativen Bilanzmanagement und einer umsichtigen Aufsicht festzuhalten. Es gibt
zwei verschiedene Aufsichtsstellen: die Zentralbank von Zypern fir Geschéftsbanken
und die Behorde fur die Beaufsichtigung und Entwicklung von Genossenschaften
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(wAuthority for the Supervision and Development of Cooperative Societies*, ASDCYS)
fir genossenschaftliche Kreditinstitute. Trotz der IWF-Empfehlung, eine einzige
Aufsichtsbehdrde fur Banken und genossenschaftliche Kreditinstitute einzurichten,
wurden diesbeziiglich keine Fortschritte gemacht.

Die projizierten Langzeitauswirkungen der Bevolkerungsalterung auf den Haushalt
sind deutlich héher als im EU-Durchschnitt, insbesondere infolge des relativ starken
Anstiegs der Rentenausgaben als Anteil am BIP in den kommenden Jahrzehnten. Im
April 2009 wurde eine Rentenreform eingefihrt. Sie zielt in erster Linie auf die
Einnahmenseite ab und durfte den Anstieg der Rentenausgaben nur geringfligig
verlangsamen. AuRerst begrenzt waren die Fortschritte der Reform des
Gesundheitswesens, die auf eine Eindammung des projizierten Ausgabenanstiegs
durch Schaffung eines nationalen Gesundheitssystems und durch Umwandlung der
oOffentlichen Krankenhauser in autonome Einheiten abzielt.

Die zweimal  jahrlich  dattfindende  automatische ~ Anpassung  des
L ebenshaltungskostenzuschusses (,, cost-of -living allowance®, COLA) ist direkt an die
durchschnittliche prozentuale Veranderung des Verbraucherpreisindex (CPI) in den
letzten sechs Monaten gegeniiber den vorangegangenen sechs Monaten gekoppelt.
Dieser Anpassungsmechanismus findet die starke Unterstiitzung der Sozia partner und
ist nach wie vor im Tarifverhandlungsprozess nicht verhandelbar. Seine einheitliche
Anwendung verhindert jedoch, dass die Loéhne die Produktivitétsunterschiede
zwischen verschiedenen Branchen widerspiegeln. Zu den Defiziten des COLA zahlt
erstens der Umstand, dass die L6hne nur an die Produktpreise ankntipfen und nicht an
Produktivitatszuwéchse. Zweitens profitieren Bezieher hoher Einkommen (deren
Arbeitsentgelt zu 70 % Uber den COLA indexiert ist) am meisten von diesem System,
wahrend die Mehrheit der Geringstverdiener (z. B. ungelernte Arbeitskréfte) nicht
erfasst wird (deren Arbeitsentgelt lediglich zu 6 % Uber den COLA indexiert ist).
Drittens hat der COLA auch erhebliche Auswirkungen auf die offentlichen Finanzen,
daer nicht nur Lohne und Gehélter beeinflusst, sondern auch integraler Bestandteil der
Renten, Sozialleistungen und anderer Unterstiitzungsleistungen ist.

Die Erwerbsbeteiligung in Zypern ist hoher als im EU-Durchschnitt, doch l&sst der
Arbeitsmarkt erhebliche Geschlechterungleichgewichte erkennen.
Geschlechtsspezifische Beschéftigungsunterschiede, Kosten und Verflgbarkeit von
Kinderbetreuungsmoglichkeiten (einschliefdlich geografischer Lage und Nahe zum
Arbeitsplatz), die Seltenheit flexibler Beschaftigungsformen und das nach wie vor
hohe geschlechtsspezifische Lohngefdle werden im NRP as wesentliche
Schwachstellen erkannt, die die Beschéftigungss und Wachstumsentwicklung
behindern. Der Anteil der Sekundar- und Hochschulabsolventen in Zypern ist hoch,
eine Berufsausbildung scheint hingegen keine attraktive Option zu sein. Die hohe
Jugendarbeitslosigkeit in Kombination mit einem hohen Anteil von Menschen mit
hohem Bildungsabschluss an der Gesamtarbeitslosigkeit ist ein Indiz fir en
erhebliches Missverhdltnis zwischen Qualifikationsangebot und
Qualifikationsnachfrage in der zyprischen Wirtschaft. Auch ist die Beteiligung am
lebenslangen Lernen fir ein Land mit einem generell guten Bildungsniveau gering,
insbesondere bel bestimmten Gruppen (Geringqualifizierte, dltere Menschen und
Arbeitslose). Zur Losung dieser Probleme ist im nationalen Reformprogramm der
Aufbau mehrerer neuer Einrichtungen fur postsekundéare Berufsbildung ab 2012-2013
vorgesehen. Zudem ist geplant, im selben akademischen Jahr das neue System fir die
Lehrlingsausbildung einzufihren. Insgesamt wére es dem strategischen Ziel des
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L andes, den Ubergang von Arbeitsplatzen mit geringer Produktivitat zu Arbeitsplatzen
mit hoher Produktivitdt zu vollziehen, &uf3erst forderlich, wenn das System der
allgemeinen und beruflichen Bildung dahin gehend neu ausgerichtet wirde, dass ein
besserer Qualifikationsmix gewahrleistet ist, der dem Bedarf des Arbeitsmarktes
entspricht.

Zypern  hat im  Juli 2010 ein adlgemeines Gesetz zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie erlassen. Allerdings bestehen Bedenken hinsichtlich der
Vollstandigkeit und Sorgfalt der Umsetzung, da immer noch zahlreiche Hindernisse
fur Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit in Form von sektoraen
Vorschriften bestehen, die nicht gedndert wurden. Diese Hindernisse reichen von
allgemein geltenden Regeln wie der Verpflichtung zur Einholung einer Genehmigung
durch die lokale Behorden fir die Austibung jedweden Gewerbes oder der Befristung
von Genehmigungen, unabhangig davon, um welche Dienstleistungsbranche es sich
handelt und welche Risiken bestehen, bis hin zu sehr spezifischen Regelungen wie
festen Tarifen fur Dienstleistungen im Tourismusgewerbe, Prifungen des
wirtschaftlichen Bedarfs und Einbeziehung der Wettbewerber bel der Erteilung von
Genehmigungen fur Autovermietungen, diskriminierender Behandlung von
Bauunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten und Verboten fir Architekten und
Ingenieure, dieihren Beruf als Rechtsperson austiben.

Generell kénnten Umweltzwéange und Probleme der Ressourcen- und Energienutzung
zu gravierenden Wachstumshindernissen in Zypern werden. Diese Probleme hangen
mit der geografischen Lage des Landes und mit den Folgen des Klimawandelsin Form
schwerer Durreperioden zusammen. Die Kosteneffektiviat von Forderregelungen fir
erneuerbare Energien misste einer Bewertung unterzogen werden. Die Funktionsweise
des Energiesektors kann bereits kurzfristig deutlich verbessert werden durch
Marktliberalisierung, Einfihrung von Wettbewerb und Forderung  von
Infrastrukturinvestitionen.

Im Rahmen des Euro-Plus-Pakts ist Zypern eine Reihe von Verpflichtungen
eingegangen.” Haushaltspolitisch verpflichtet der Pakt das Land dazu, die
Tragféhigkeit der Finanzen durch Ausarbeitung eines Rahmengesetzes zum Umgang
mit  Finanzkrisen und durch Einrichtung enes vdllig unabhangigen
Finanzstabilitdtsfonds zu stérken. Dartiber hinaus findet derzeit ein Dialog Uber die
Umstrukturierung des staatlichen Rentensystems statt, der Ende 2011 abgeschlossen
sein soll. Die beschéaftigungspolitischen Mal3nahmen stellen auf die Bekémpfung
illegaer und nicht angemeldeter Erwerbstétigkeit ab, auf die Korrektur des
Missverhdltnisses zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage und auf die
Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen. Die Mal3nahmen zur
Wettbewerbsfahigkeit betreffen die Begrenzung der Lohne und Gehdlter im
oOffentlichen Sektor (Neugestaltung des L ohnindexierungsmechanismus), die Starkung
der Wettbewerbsfahigkeit von KMU, die definitive Festlegung der Nationalen
Digitalen Strategie bis 2011 und die Forderung von Energieeffizienz und
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen. Diese Verpflichtungen beziehen sich
ale vier Bereiche des Pakts: Sie gewéhrleisten die Kontinuitdt der umfassenderen
Reformagenda, die im Stabilitdtsprogramm und im nationalen Reformprogramm

Nahere Einzelheiten zu den im Rahmen des Euro-Plus-Pakts eingegangenen Verpflichtungen finden
sich im Dokument SEK(2011) 721.
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umrissen wurde, und bekraftigen die bereits angekindigten Reformpléne zur
Behebung der strukturellen Schwéchen des Landes, ohne dass jedoch in diesem
Stadium ein genauer Zeitrahmen fur die Inangriffnahme bestehender Probleme wie
etwa der Lohne im offentlichen Sektor und des Rentensystems festgelegt wirde. Die
eingegangenen Verpflichtungen wurden bewertet und bei der Formulierung der
Empfehlungen berticksichtigt.

Die Kommission hat das Stabilitétsprogramm und das nationale Reformprogramm
einschliefdlich der Euro-Plus-Pakt-Verpflichtungen fiir Zypern bewertet.” Sie hat dabei
nicht nur deren Relevanz fir eine auf Dauer tragféhige Haushalts-, Sozial- und
Wirtschaftspolitik in Zypern berlicksichtigt, sondern auch die Einhaltung der
EU-Vorschriften und -Richtungsvorgaben, da es notwendig ist, die generelle
wirtschaftspolitische Steuerung der Europdischen Union durch auf EU-Ebene
entwickelte Vorgaben fur kinftige nationale Entscheidungen zu stérken. Vor diesem
Hintergrund ist die Kommission der Auffassung, dass groflere Anstrengungen
notwendig sind, um das Haushaltsdefizitziel 2011 zu erreichen, und dass zusétzliche
Konsolidierungsmal3nahmen fir das Jahr 2012 und die Zeit ab 2012 festgelegt werden
sollten. Zur Verbesserung der langfristigen Tragféhigkeit der offentlichen Finanzen
sind weitere Maldnahmen im Hinblick auf Rentensystem und Gesundheitswesen
erforderlich. Auch sollten weitere Schritte unternommen werden, um den
aufsichtsrechtlichen Rahmen fir die Bankenaufsicht zu stdrken, das
Lohnindexierungssystem anzupassen und Berufsbildung und -qualifikationen,
Unternehmensumfeld und Energieeffizienz zu verbessern.

In Anbetracht der vorstehenden Bewertung und im Einklang mit der Empfehlung des
Rates vom 16. Februar 2010 gemal? Artikel 126 Absatz 7 des Vertrags Uber die
Arbeitsweise der Europdischen Union hat der Rat Zyperns aktuaisiertes
Stabilitatsprogramm 2011 gepriift und seine Auffassung® insbesondere in seinen
Empfehlungen unter den folgenden Nummernl und 3 dargelegt. Unter
Bertcksichtigung der Schlussfolgerungen des Européischen Rates vom 25. Marz 2011
hat der Rat das nationale Reformprogramm Zyperns gepriift —

EMPFIEHLT, dass Zypern im Zeitraum 2011-2012 folgende Mal3nahmen ergreifen sollte.
Zypern sollte

1)

die erforderlichen dauerhaften Malinahmen treffen, um bis 2012 das Uberméfdige
Defizit zu korrigieren; Mal3nahmen ergreifen, um eine strenge Ausgabenkontrolle
sicherzustellen, und etwaige glnstiger as erwartet  ausfallende
Haushaltsentwicklungen fir einen rascheren Defizit- und Schuldenabbau nutzen;
Fortschritte in Richtung auf das mittelfristige Ziel im Umfang von mindestens 0,5 %
des BIP pro Jahr gewéhrleisten; ab dem Zeitpunkt der Ausarbeitung des
Haushaltsplans 2012 die schrittweise Einflihrung eines durchsetzbaren mehrjahrigen
Haushaltsrahmens mit verbindlicher gesetzlicher Grundlage und korrektiven
Komponenten sowie einer Programm- und Leistungsbudgetierung beschleunigt
vorantreiben;

SEK(2011) 721.
Gemal3 Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates.
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den Aufsichtsrahmen fir die Beaufsichtigung von Banken und genossenschaftlichen
Kreditinstituten weiter starken, damit Risiken friihzeitig erkannt werden;

die langfristige Tragfghigkeit der Offentlichen Finanzen verbessern durch
Reformmal3nahmen, die auf die Kontrolle der Renten- und Gesundheitsausgaben und
auf die Einddmmung des projizierten Anstiegs der aterungsbedingten Ausgaben
abzielen; im Rentenbereich die Zahl der Beitraggahre erhdhen, das
Renteneintrittsalter an der Lebenserwartung ausrichten und gleichzeitig das Problem
der hohen Armutsgefdhrdungsguote bei dteren Menschen in Angriff nehmen; im
Gesundheitswesen weitere Schritte einleiten, um die Errichtung des nationalen
Krankenversicherungssystems zu beschleunigen;

in Abstimmung mit den Sozialpartnern und geméal3 den nationalen Gepflogenheiten
den Lohnverhandlungss und Lohnindexierungsmechanismus reformieren, um
sicherzustellen, dass das Lohnwachstum die Entwicklungen im Bereich der
Arbeitsproduktivitdt und der Wettbewerbsfahigkeit besser widerspiegelt;

die geplanten Reformen des Berufshildungssystems weiter voranbringen, um die
Bildungsergebnisse besser am Bedarf des Arbeitsmarktes auszurichten, insbesondere
durch Einrichtung eines Instituts fur postsekundare Berufsbildung; Mal3nahmen zur
Steigerung der Effektivitdt des Berufsbildungssystems treffen, indem stérkere
Anreize fur die Teilnahme an berufsbildenden Mal3nahmen gesetzt und der Zugang
zu  entsprechenden  Malnahmen  erleichtert  wird, insbesondere  fir
Geringqualifizierte, Frauen und dltere Arbeitskréfte;

die aufgrund sektoraler Vorschriften noch verbleibenden Hindernisse fir die
Austibung der Niederlassungs- und der Dienstleistungsfreiheit bis Oktober 2011
beseitigen, um mehr Wachstums- und  Beschéftigungschancen im
Dienstleistungssektor zu eroffnen;

Malinahmen zur Erhéhung des Wettbewerbs bei den Netzdienstleistungen einfihren,
indem ein grofderer Spielraum fir die Preisgestaltung gewahrt wird; bis 2012 einen
Wasserwirtschaftsplan und einen Preisbildungsmechanismus ausarbeiten, die den
Kriterien der Kosteneffizienz und der Fairness entsprechen, so dass eine nachhaltige
Bewirtschaftung der Wasserressourcen gewahrleistet wird.

Geschehen zu Briissel am

Im Namen des Rates
Der Prasident
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	unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates,

